
AMMal^zu^ LMcher Zeltung.
^ ^ « ^ Montag den 20. Juni 1853.

s. 294. (2) Nr. 5U66
K l! n d m a ch u g.

Um in der Herstellung einer festen Ordnung
>m Geldwesen, und namentlich >n der Regelung
des Geldumlaufes im Kle,nverkehre einen welter»
Echriit zu thun, hat d,e Finanzverwaltung m,l
Allerhöchster Genehmigung vom 29. Mai 18:,.1
beschlösse", die deutschen (uerlosbarcn) Münz-
scheine zu U kr. b.ü Ende December »856
auö dem Umlaufe zu ziehen. Zu diesem Zwecr<
wird I.dermann freigestellt, die gedachten Munz-
scheine bis zu dem festgesetzten Termine entweder
zu Z^ylu,>gen an Staatöcassen zu verwenden,
oder g^g.n Sechskreuzerstücke in S,lber oder nach
Wahl der Inhabcr anderes cursirendes Geld bc>
der f. k Vcrweä ölungscasse in Wi.n und außer̂
hall, W,en bei' sämmtlichen Landeshauptcassen

umzuwechseln.
Zur Erleichterung des Publxumü werden aus

nahm^l'eise auch die Sammlungscassen zur Um-
wech5lm,g beauftrag; doch kann diese Umwechs^
lunq i),i den letzterwähnte,, Lassen nur gegen
cmsi.c»des Staatspapiergeld oder gegen Kupier-
scheidemünze geschehen. ,

Nach Ablauf d,s oben erwähnten Termines
dürfe» solche Mü'nzscheine von d.n landesfurftli-
chen l_5ass,n „ i t t mchr an Zahlungöstatt oder
zur Umwechslung angenommen werden, und ,»'0
dieselbe» a!s ungültig anzusehen.

Daa.qen bleiben die ungarischen Mnnz^
schei,,e zu <l kr. vorläufig noch »n Umlaufe

Di.se Bestimmungen werden zu Folge hohen
t f, F,„anz-Ministerial-Erlasses vom t l . I u n ,
^ 5 3 , Nr. 882«, zur allgemeinen Kenntniß
gebracht.

K. k. Stei^r-Direction Laibach am 12. Juni
»853.

RlZCi li A S.
Da se denarslvo, posebno v drobm

knpciji se bolj uravnil, je dnarstvina upra-
va z naivisjim dovoljcnjem 29. Maja >85J
sklcnila, n e m s k e (usreckljive) d c n a r n e
l i s t k c no 6 kr. do k o n c a m e s c a UL-
c e m b r a l 8 5 3 nn/aj polegmti. Zavoljo
tega se vsacemu na voljo da, onienjcnc
deiiarnc lislke do poslavljenega obroka all
za placila v derMavne denarnice obermU
ali pa za srcberne seslice ali kakor si kdo
izvoli, za drug veljaven denar pri ces. kr.
menjavni denaroici na Dunaju in zvunaj
Dunaja pri vsih de/.ehnh glavnih denar.n-
cah zamenjali. , 1

Da se 10 olajsa, se izjerano tudi nabe-
ravnim denarnicam zmeiijevanje naroci, to
da pri tdh se samo xa veljaven papir all
pa knfreni tlrobi'^ zamenjujejo.

Ko bo ta obrok prclckel, ne bodo
sniule c. k. denarnice vec tacih dcnarnib
listov za placila jcraali ali zmenjavali, 111
bodo ob veljavnnst djani.

Terau nasproti pa ostanejo ogerski de-
nanii lislki po 6 kr. se veljavni.

To se da vslcd razpisa visocega c. k.
denarstvihega ministerslva 6. Junija i853,
st. 8826, sploh vediti.

C. k. davkno vodstvo v Ljubljani 13-
.lunija ]853.

Z. 282. l. (») Nr. 4U24.
K u n d m a c h u n g .

Bei der am l . Juni l. I , vorgenommenen
245 Verlosung der ältern Staatsschuld ist die
Serie 2? l gezogen worden.

Dieselbe enthält Obligationen der ungarischen
Hofkammer von verschiedenem Zinsfuße, und zwar:
sir. 3178 mit einem Dreizehnte!, — Nr. 5,484
Mit einem Zehntel, — N r . 7l4<»mit einem Viertel,
- - und Nr. 7245 bis cinschlüssig Nr. 7744 mit
dem ganzen Capitalöbcttage, zusammen mit einer
Capitalösumme von l,«U4,3»? si.»»!/, kr. und

mit Zinsen nach dem herabgesetzten Fuße von
25,W5 ft. l 5 kr.

Diese Obligationen werden mit Beziehung
auf die Circular-'Verordnung des bestandenen k. k.
illylischen Gulmniumä vom »4.November 1829,
Z. 25<li2, und nach den Bestimmungen des alle»
höchsten Patentes vom 2 l . März l 818 , gegen
neue, zu dem ursprünglichen Zinsenfußc in Con-
ventions - Münze verzinsliche Staatsschuldver-
schreibungcn umgewechselt werden.

Was in Folge Erlasses des hohen k. k. Finanz
Ministeriums vom 2. Juni l. I , ä. 895», zur
allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

K. k. Steuer - Direction Laibach am 1U.
Juni »»53.

Z. 29«. l, ( l ) Nr. 4U?
K u n d m a ch u n g.

Am k, k. Gymnasium zu Görz werden sechs
Lchrerstellen zur Besetzung kommen, und zwar:
zwei Plätze für Latein und Griechisch, zwei Plätze
für Geographie und Geschichte und zwei Plätze
für Naturwissenschaften l,nd Mathematik, wobei
noch insbesondere zu wünschen ist, daß wenigstens
Ciner von den anzustellenden Lehrern die Lehrbe<
fähigung für die deutsche Sprache und Literatur
nachweise. Auch wild die Befähigung für den
Unterricht in der philosophischen Propädcutik Be^
lücksichtigung finden.

M i t diesen Dienstposten ist der Gehalt jähr-
licher siebenhundelt Gulden und die zeitliche Zu-
lage jähllicher zweihundert Guloen verbunden.

D>e kompetenten haben ihre vollständig do^
cumentnttn Gesuche längstens bis zum »5», Jul i
d. I . durch ihre vorgesetzte Gymnasialdirection
und Schulbehörde, oder wenn sie gegcnwättig
nicht an einem Gymnasium dienen sollten, dmch
die nächste Landesschlilbchorde in Tricst zurichten.

I n den Bewclbliügsgrsuchen si„d zugleich
die Nachweisungen über daS All«- der BittstrUer
über ihre Religion, Ctaatsbürgcrschaft, ihr Wohl-
verhalten, für den Fall, alü sie dem Plivatstande
angehören, ihre Lehrbefähigung und beim Gym-
nasiallehramte die bereits geleisteten Dienste, dann
ihre Sprachkenntniß und sonstige Vorbildung zu
liefern; wobei bemerkt w i id , daß unter gleich
würdigen Competcnten die größere Vielseitigkeit
der Befähigung den Ausschlag gibt.

Welches hiemit zu Folge Erlasses des hohen
Unterrichtsministeriums vom 2. d. M, , Nr. 4 l l l )
zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der k. k, Lai,de5schulbehörde Laibach
am 13. Juni 185».

Z- 26? u (2) Nr. 1U25 Präs.
C o n c u r s - K u n d m a c h u n g .

Das hohe k. k. Finanzmuüsienum hat unterm
8. Ma i d. I . , Z. " " ^ . zu gestatten be-
funden, daß der Personal,land der Steucrämter
in Steiermark provisorisch um einige Amts.ffi^
ziale mit dem IahleSgehalte von Aierhunderl
Gulden, und der Verbindlichkeit zur Leistung einer
Caution im gleichen Betlage, dann um mehrere
Assistenten mit dem Iahresgehcüte von Dreihun-
dert Gulden vermehrt werde.

Zur Besetzung dieser stellen wird der Con-
curs mit der Bewclbungsfiist b i g 5. I u l >
d. I . ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre Gesuche innerhalb
dieser Frist bei der k k. stellisch-illyrischcn Fi-
nanz-Landes-Direction in Gratz einzubringen. —
Gesuche, welche nach dieser Frist einlangen, wer-
den eben so wenig berücksichiiget werden, als jene,
welche nicht in der hier vorgeschriebenen Art und
auf dem vorgeschriebenen Wcge überreicht werden.

Die Gesuche sind fenicr von den Bewerbern,
die bereits in öffentlichen Diensten, wenn auch
nur als Aushilfs - Individuen oder Diurnisten
stehen, im Wege ihier vorgesetzten Behörde, Be-
hufs der von dieser beizuschließenden, vollstancig
und gewissenhaft ausgefüllten Dienstestabclle, von

jenen Bewerbern aber, welche nicht in öffentli-
chen Diensten stehen, im Wege jener k. k. Be-
zirkshauptmannschaft einzuklinken, in deren Amts-
detciche sie ihren bleibenden Wohnsitz haben.

Sollte ein und derselbe Bewerber sich um
die Stelle eines Assistenten, und zugleich auch
um jene eines Offizialen, oder umgekehrt bewer-
ben wollen, so hat dieß mittelst getrennter, für
jede gewünschte Stelle abgesonderter Gesuche zu
geschehen.

I n den Gesuchen haben die Bewerber glaub-
würdig darzulhun und nachzuweisen:
1. DaS Aller, die Religion, die physische Dienst-

tauglichkeit, den lcdigen oder verheiratheten
Stand.

2. Den genossenen Schulunterricht, und die zurück-
gelegten Studnn.

3. Die vollkommene Kenntniß der deutschen Sprache
in Wort u»d Schrift. Bewerber, welche glaub-
würdig nachzuweisen vermögen, daß sie auch
der windischen oder einer andern slavischen
Sprache in Wort und Schrift vollkommen
mächtig sind, wird diese Kenntniß zui beson-
dern Empfehlung gereichen.

4. Die enrorbenen Kenntnisse im Steuer«, Lasse',
Rechnungs« und Conceptfache.

5. Die bisherige Dienstleistung, erworbene Dien-
steseigenschaft, und die damit verbundenen Be-
züge, oder die sonstige Beschäftigung und Ver-
wendung nach dem Austritte aus den Schulen
oder Studien bis zu dem gegenwärtigen Au-
genblicke.

t l . Eine tadellose Moralität und politische Hal-
tung, wobei jene, welch? bisher bei keiner öffent-
lichen Behörde dienen, über den tadellosen Le-
benswandel und das gute politische Verhalten
glaubwürdige Zeugnisse beizubringen haben.

7. Insbesondere haben diejenigen, deren Bewer»
bung auf den Posten eines Amtsoffizialen ge-
richtet ist, auch darzulhun, daß, u»d auf welche
Al t sie die, dem einjährigen Gehalte gleich«
kommende Caution zu leisten fähig, und
sogleich vor dem Antritte des Dienstes zu
c> legen bereit sind.

8, Endlich ist anzugeben, ob und in welchem
Grade der Bewerber mit andern Beamten der
Finanzvcrwaltung im Herzogthume Steier-
mark verwandt oder verschwägert ist.

Vom Präsidium der k. k. steilisch - illyrischen
Finanz > Landes - Direction.

Gratz am «. Juni 1853.

Z. 284, » (3) Nr. 1NN9».
C o n c u r s - K u n d m a c h u n g .

I n dem Bereiche dieser k. k. Finanz ^ Landes-
Direction ist ein Adjutum jährlicher 3UU st. für
Concepts-Practikanten zur Erledigung gekommen.

Diejenigen, welche sich um dieselbe bewerben
wollen, haben ihre Gesuche mit den legalen Nach-
Weisungen über ihr Alter, ihre bisherige Dienst-
leistung und Moral i tät, über die zurückgelegten
juridisch-politischen Studien und bestandenen Prü-
fungen, dann über ihre allfälligen Sprachkcnnt»
nisse bis längstens 15 . J u l i l. I . im vor-
geschriebenen Dienstwege hierher zu überreichen,
und darin zugleich anzugeben, ob und in welchem
Grade sie mit einem Beamten dieses Bereiches
verwandt oder verschwägert sind.

Auf jene Bewerber, welche die Gefallen-Ober«
gcrichtsprüfung mit gutem Erfolge zurückgelegt
haben, wird unter übrigens gleichen Umständen
vorzugsweise Bedacht genommen werden.

Von der k, k. Finanz - Landes»Direction für
Steiermark, Karnten und Krain.

Gratz am «. Juni 1853.

Z, 285. « (3) Nr. 985,».

C o n c u r s - K u n d m a c h u n a .
Zur Wiederbesctzllng der bei dem Steuer-

l und Depositenamte in Luttenberg (Bezirkshauvt-



3 « ,

Mannschaft Luttenberg) in Erledigung gekomme-
nen provisorischen Controllorsstelle, womit ein
Gehalt jähl'l, Fünfhundert Gulden (50U fl, CM. )
nebst der Verpsiichtung zur Leistung einer Cau-
tion im Gehaltsbetrage verbunden ist, wird der
Concurs b i s E n d e J u n i d. I . ausgeschrieben.

Die Bewerber um diesen Dienstposten haben
ihre mit legalen Documenten belegten Gesuche,
worin sie sich über Geburtsort, Religion, Alter,
Moral i tät , ledigen oder verehelichten Stand, über
Sprachkeuntnisse überhaupt und der windischen
Sprache insbesondere, ihre Kenntnisse im 2teuer-,
Cassa- und Rechnungswesen, dann in dem Per-
centual - Gebührendemessungsgeschafte, ferners über
bisherige Privat- oder öffentliche Dienstleistungen
auszuweisen haben, bei der k. k. Bezirkshaupt-
mannschaft Luttenbcrg, und zwar jene, welche
bereits in öffentlichen Diensten stehen, im Negc
ihrer vorgesetzten Behörden, die andern aber im
Wege jener politischen Behörde, in deren Amts-
bereiche sie ihren Wohnsitz haben, einzubringen
und darin zugleich anzugeben, in welcher Weise
sie im Stande sind, der dicßfalls aufhabenden
Cautionspflicht Genüge zu leisten, dann ob und
in welchem Grade sie mit einem Steucrbeamteri
in Steiermark verwandt oder verschwägert sind.

Aon der k. k. stcirisch - illyrischen Finanz'
Landes - Direction.

Aratz am I . Juni 1853.

Z. 2»0. ^ (3) M . 13?l)

K u n d m a c h u g .

Für den Bezirk der k. k, Postdii ection in Pesth
wilden mehrere Postaspiranttn aufgenommen, dc
n.'n nach Verlauf d.s Prob.jahres, bei entspre-
chender Verwendung und nach mit gutcm Erfolge
bestandener Elevenpiüfung, eine Postelcvenstelle
mit dem Adjutum jährlicher 200 fl . gea/n Erlag
der Caution von 3<M si. in Aussicht steht

Bewerber um eine dieser Stellen haben ihle
. Gesuche unter Anschluß der Zeugnisse über die

Prüfung aus den ^ehrqegenständen eines Ober-
Gymnasiums odereiner philosophischen Lehranstalt,
oder einer Oberrealschnlc, oder einer Mil itär» oder
Handelsakademie, dann unter Nachwcisung des
zurückgelegten l 8 Lebensjahres, der Spiachkeinit-
nisse und einer tadellosen moralischen und polite
schen Haltung bis zxm 15. Juni l. I . bei der
genannten Posidirection einzubringen,

Zugleich wird noch b.merkt, daß der Zweck
der Postelevcn-Prüfung in der Ermittlung der
Schul- und sprachkenntnisse, des geographischen
Wissens, der Rechnungs-Fertigkeit und der Con-
ceptfähigkeit besteht.

Was über Auftrag der löblichen k. k, Post'
Direction in Trieft- allgemein verlautbart wird.

K. k. Postamt Laibach am !N. Jun i 1853.

Z. 292, ;, (2) !^I Nr. 23 l 4 .

L i c i t a t > o n s - K li n d m a ch u n g.
Nachd.m die 0ießämll,che L>c,tat>ons-Verlaut-

barung vom 24. März d. I . , Z. 822, hinsichtlich
der vom hohen k. f. Handtlsmiüisteilum mittelst
Erlasses ddo. , 5 , Februar l. I , , Z. l 2 ^ 5 / 5 . ,
für das Jahr l 8 5 l g>n>hmialcn Ausführung d>s
aus srlidnn Materiale neu zu »rbau.nden li!,k>e>-
ti^en Userpseürrs an der Warasdiner Drau-Ioä,-
r»rücke ohne E, folg g<bl,el'e>'. ist, so wird h,»für
ti»e „ei^rlick.' Off.r t-Verhandlung am 4. Ju l i
l, I abgehalten.

Die beiügNa'en Arbeiten b»st>hcn in d.r soli-
den Uferpfnl.r-Herst.Uung, d.m Brücken-Oberbau
und der Brücken-Nothauffahrt von Tannen-, Lär-
chen- und Eichenholz, wofür die adjustirte Summe
von l 3 5 3 l si. l l kr. entfällt.

Das nähere und bestimmte Detail dieser in
Bezug all.r vorangesührten Arb. i t ,n, ein uncrenn-
bares Ganze lxldenren Baufühiung enthalten die
betreff.nd.n Pläne, der summarische Kostenan-
schlag, cas Verzeichniß d.r Einheitspreise, dann
die allgemeinen und speciell.'» Baubedingniss.',
welche Behelfe fortan bis zum Vortage d.s zur
Eröffnung der einlangenden schriftlichen Offerte
oban,̂ s.>tzt>>n Termins, im Amtolocale d.r unter-
zeichn, ten k k. Land.s-Baudirection in den gewöhn-
lichen Amtöstunden eingesehen werden können. —

D>c H.nlangabe di.s,s Bau.s erfolgt mit
Ausjchluß d« mündlichen Ausbictung bloß im

Wege schriftlicher Offeite unttr folgenden Bc-,
stimmungen:

1, Jedes schriftliche Offert muß längstens
bis zum 3. J u l i d. I . bei dem Protocolle der
unterzeichnete» öand.s-Baudirection überreicht sein,
weil anf später einlangende nicht m.hr resicctirt
wcrden könnte.

2, Wenn cin derlei schriftlicher Anbot bcrück
sichtiget werden soll, so muß .r auf einem l 5 kr.
Ltämpelbogcn geschrieben, gehöiig u.isiegelt, und
von Außen mit der Aufschrift: „ A n b o t f ü r den
l i n t s e i t l g e n U s e r p f e i l e r b a u a n der
W a r a s d i n e r D ra u - I o ch brückc« versehen
sein; im Innern abcr enthalten:
i«) dle ausdrückliche Erklärung, daß der Off.rcnt

den Gegenstand und dessen LicitationS-Grund-
lagen, a ls : die bezüglichen Pläne, den sum-
marischen Kostenanschlag, das Einheitspreis-
verzeichniß, dann die allgemeinen und speciellen
Baub,dingnisse genau kenne und solchen g.treu
nachkommen wolle;

l») den Percentual - Nachlaß oder Aufschlag gleich-
mäßig auf alle adsustirten Einheitspreise in
Worten deutlich ausgedrückt, um welchen er die
Ausführung d.s ga»jcn Baues mit seinen et-
waigen Mehr« »der Minderleistungen zu über-
nehmen W>Uens ist;

c') das 5,5» Vad.um von der oblez,fferten G.-
sammtsumme im B.trage von l»?U ft. 3 3 / , kr,
im B a r . n , in k, k. öjierreichijchcn Ltaatöp^-
pieren l.ach dcm böiseowäßigen Course ocrech
net, oder durch Anschluß des D>positenschc>m5
einer öffentlichen C.,sse über den Erlag dls-
selben; cncl,ch

c!) den Taus- und Zunamen, Charakter und
Wohnort des Off>reiben. Off .r te, welche d escn
Anforderungen nicht entsprechen oo>r Gegenbe-
dingungen enthaltn,, l'liibc» unbirücksichtlgel,

3, D'e Eröffnung cer Offerte >nid deren Ein-
tragung i» das L,citac<c>n(protocoll erfolgt am 4
Ju l i !85,3, um lU Uhr Vormittags im /imts-
locale der unterzeichn!ten band's-Bauoircction, i»
der Reihenfolge ihrer U.r'eirvichung u»d Num-
mcnrung, wodei cs d.n Off.rentcn sre,steht, be>
oiescr Verhandlung pnsönllch zu erscheinen.

4, Die Anbote, si'e mögen i)<e adjustirtcn Ein-
heitspreise durch Peocentual-Zuschläg. üvcrschlti^
ten oder unter solchen st>h>n, unl lr l i ,g.n derhöhc^
ren Ratification, welche sich cdcn so w!e die Zeitde-
stimmung d^r Bauangüffuuhme >m Vrrlaufe des
Frühjahres l 8 5 4 , ausdrücklich in Vorbehalt ge-
noiüincn wird.

5, Bei gl^ichln schriftlichen Bestbotcn unter
den Fiscalprcis'», wird demjenig»« der Vorzug
eingeräumt, welcher früh.r offemt uurde, worüber
der Nummcrus der erfolgten Eiiileichung des
Offertes eittscheidet.

t i . Der, von der L'citatiuns-Commission nach
Maßgabe des Offat - Rejultates als Bestbi.ter
erklärte Off.rent unter den Fiscalpreisen ist ge-
halten, das erlegte Aadium binnen l<i Tagen,
vom Zeitpuncte der ihm intimirteu Nat>sication
seines Bestbotes ger,cl n.l, d,S auf I U F d.r Er
stchungssumme, cntw.d.r im Bar.-n oder in Staats-
pap!ere», oder aber durch eine inlsprechendc S i -
cherstellungs- oder Bürgschasts Urkxnde zu ergän-
zen und in gleicher Fr,st bei der uoterzeichneto!
La»dcs-Baud,rection d.s V.rtragsablchlusses w^-
gen zu erscheinen,

?. Den Offerenten, welche nicht Ersteher ge
blieben si„o, w.roen die erlegten Madien gleich
nach gcsch>c>ss.»fr i!,citation zurückgestellt werden
Von der k. k, croat.-slao. Landes - Baudirection.

Agram am l . Juni »853^

Z. 29». » ( l )
L i c i t a t i o n s - K u n d m a c h u n g .

Nachdem mit Ende October d, I . die Con-
tracte über die nachbenainuc» Werkmeisterr-Arbei-
beiten bei Bauführungen und Reparaturen in den
k. k. Militärgebäuden hier enden; so wird zu
deren weiteren Sichclstellung auf die Dauer der
3 nächsten Militärjahre 1854, »855 und »85«
eine neuerliche Limitations - Verhandlung Stat t
finden, welche am I ^. und I5 . Ju l i d. I . ,
jedesmal Vormittag um !» Uhr im Amtölocale
des k. k. Feldkriegskriegs-Commissariats, alten
Markt Haus-Nr . 2 l abgehalten w i rd , und

zwar am ersten Tage mit den Zimmcrmanns-,
Tischler- und Steinmetz» Arbeiten, am zweiten
Tage mit der Schlosser-, Glaser- und Anstreicher»
Arbeit.

Hiezu werden sämmtliche Unternehmungslu«
stige mit der Erinnerung eingeladen, daß vor
Beginn der Licitation das beigesetzte Vadium zu
erlegen, vom Erstcher aber die Ergänzung auf
die Caution dann z'i leisten kommt.

Nadium Caution

Für nachstehende Arbeiten: !—>

G u l d e n

1. Zimmermannsarbeit sammt
Materiale . . . . 4N 80

2. Tischler . . . . . 25, 50
3. Schlosser 30 litt
4. Vlaser 15 3«
5 Anstreicher . . . . 8 l t t
6. Steinmetz 9 >8

Schriftliche Offerte können nur angenommen
werden: .-<) wenn selbe noch vor dem Abschluß der
Licitation einlangen; d) das Vadium beigeschlos'
sen; c) wenn der Offerent darin ausdrücklich
ei klärt, daß er in Nichts von den Licitations'
iC5>>s,'c'„ Contracts-Bedingungen abweichen wolle
und diese genau kenne. Das gewöhnlich vorkom-
mende Anerbieten — noch um einen Kreuzer
oder ein Procent billiger wie der Ersteher, wiid
durchaus nicht berücksichtiget — wie auch a^
nach der Licitation gemachten Anbote nicht a»'
genommen weiden.

Alle Licitations- und Contractsbedingnijse
können täglich während den gewöhnlichen Amts-
stunden bei der k. k. Casern - Verwaltung >"
Lukmann'schen Hause in der Elephanten-Gasse
eingesehen werden.

Laibach am »7. Juni »853.

3. 815. (3) Nr. I30s^ ^
E d i c t , ,

Von dcm k. k. Beztttsgerichte Landstraß wird l
hiemit bck.innt gcmachl:

Es sri über Ansnchcn dcs k. k. VerwolttiNgs'
amles Lanostraß in die lxcculiue Feilbictung d<l<
der Maria Mttclko, nun uerchelichtcn Cccnta, gehö'
rigcn, in Osiruq Iic^c»dcn, ui,d im uvrniaiige^
Grundbnche der Sliftshcnschai't Landstraß «ul» llrb.
Nr. 22-t voikommenden, gerichtlich auf 294 fl. be-
werthetcn ^/, Hübe, wegen aus dem Urtheile vow
16. Jänner 1852, Z. l ?5 , schuldige!, !4f t . I«/,^kN
<:. 5. «. gewilligel, und es seien zu diesem End<
drei Feildictungstcrmme auf den 30. Jun i , Z0>
Juli und 31. August l. I , , j.desmal um 9 M
Vurmiltligs in luco der Realität mit dem angeorv«
net worden, daß die Realität nur bei der drille» !
Ftill'ietunastagsatzung auch unter dem Schätzungs'
werthe hiniangegeben werden würde.

Der Grundbuchscrtlact, daö Schätzungsproto«
coll und die Licitationsbedingniffe können täglich
hierantts eingesehen werde»,

Landstraß am 30. April 1853.

Z. 8 l4. (3) Nr. 2154.
E d i c t .

Vmi dem k. k. Bezirksgerichte Landstraß w>'r0
hiemit bekannt gemacht:

Os sei über Ansuchen der k. k. Finanzprocura«
turs Abtheilung zu Laibach, »um, der Domaine Land-
straß, in rie execuliue Fcilbielung des, dem Georg
Stopper von Kerschdorf gehörigen, in SchclNderg
liegenden und im vormaligen Herrschaft Thurn-aM'
Harter Grundbuche «„k Berg Nr. 377 vorkomnic"'
den, gerichtlich auf 75 ft. bewendeten Weingartens,
wegen aus dem Urtheile des k. k. Bezirksgerichte«
Laibach I. Section ddo. 2 l , October ,85! , Z. ?559,
schuldigen 6 fl. 3 l ^ kr. <̂ . z, c. gewilligel, und es
seien zu deren Vornahme drei Feildietungsterlnme
anf den 9. J u l i , 9. August und >o. September
l. I , , jedesmal Fn'ih 9 Uhr bci diesem Gcr'w^
mit dem angeordnet worden, daß die Ncalitat
bei der dritten Feilbielungstags.'tzung " " ^ " "
dem Schätzungswcrthe hintangegcben werden wur .

Der Grundbuchs^tratt, d.ß S c h ^ t z l . n g ^

coll und die Licilalionsbcdingnissc können <ag ^

hieramls ciügcfthcn wc>dcn.

Landstraß am 2. Juni l853.


